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Bericht des Vorsitzenden 
zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 9. September 2019 
19. WP/36 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Vorstandsklausur: Für Klimaschutz ohne Verbote, null Toleranz gegen-
über kriminellen Clans. 

Wir haben auf der Klausurtagung des Fraktionsvorstandes klargestellt: Nach-

haltigkeit und Klimaschutz gehen nur, wenn man die Menschen überzeugt. 

Mit der Verbotskeule werden wir die Menschen nicht für dieses Thema gewin-

nen. Die Union setzt auf Technologie, Innovation und Anreize für den Klima-

schutz. Und eins ist klar für uns: Es geht darum, die von uns selbst gesetzten 

Klimaziele zu erreichen, die Pariser Klimaziele sind unsere. 

Wir gehen Klimaschutz umfassend an. Unsere Klimaschutzpolitik ruht auf 

vier Säulen, in denen wir umfassend handeln wollen:  

1. Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase reduzieren.  

2. Klimafreundliche Energie produzieren.  

3. Folgen des Klimawandels bewältigen.  

4. Internationalen Klimaschutz voranbringen. 

Zur Umsetzung der Maßnahmen wird es nicht nur auf den Bund, sondern 

auch auf Länder und Kommunen etwa beim Ausbau des ÖPNV ankommen. Sie 

müssen ihrer Verantwortung auch gerecht werden. Mit diesen Überzeugungen 

gehen wir in die heiße Phase vor dem Klimakabinett am 20. September. 

Ralph Brinkhaus MdB 
Vorsitzender 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

fraktion@cducsu.de 
www.cducsu.de 
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Auf der Vorstandsklausur haben wir zudem beschlossen, kriminellen Clans 

das Handwerk zu legen. Mit zwölf konkreten Maßnahmen wollen wir die Mög-

lichkeiten dafür verbessern. Vermögen sollen konfisziert, Kriminelle schnel-

ler abgeschoben und gerade auffällige Kinder und Jugendlich leichter per Ge-

richtsbeschluss aus problematischen Familien herausgeholt werden können. 

Wir wollen die besten Köpfe für die Forschung an der Künstlichen Intelligenz 

in Deutschland halten und ihnen hier eine Chance bieten. Dafür haben wir 

eine gute Grundlage mit unserem Beschluss zur Förderung von KI-Professuren 

gelegt, damit die Bedingungen für sie bei uns verbessert werden. 

Zu Beginn dieses intensiven Herbstes steht für uns fest: Wir sind koalitions-

treu. Aber wir verbiegen uns nicht. Unser Koalitionspartner ist ein willkom-

mener Partner, wenn er weiter an der Sache und für unser Land arbeiten will. 

Für linke Spielchen oder andere Experimente in die falsche Richtung stehen 

wir aber nicht zu Verfügung. 

In den Haushaltsverhandlungen die richtigen Weichen stellen. 

Auf der Grundlage des Regierungsentwurfs starten wir nun in die parlamenta-

rischen Haushaltsberatungen. Dabei steht fest, dass der Haushaltsentwurf 

2020 auf Kante genäht ist. Schon jetzt lässt sich der Haushaltsausgleich ohne 

neue Schulden nur durch eine Globale Minderausgabe in Höhe von fast 5 Mrd. 

Euro und eine Entnahme aus der „Asyl-Rücklage“ in Höhe von rund 9 Mrd. 

Euro sicherstellen. Durch die sich eintrübende Konjunktur dürften sich die 

Rahmenbedingungen in den kommenden Wochen sogar noch verschlechtern.  

All dies zeigt, dass wir jetzt raus aus der Komfortzone und die richtigen Wei-

chen stellen, müssen um Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Hierzu 

gilt es, Ausgabespielräume zu erarbeiten und die richtigen Ausgabeprioritäten 

zu setzen. Für uns liegen die Schwerpunkte in den Bereichen Investitionen 

und Innovationen, Klima sowie innere und äußere Sicherheit. 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haus-

haltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020). Der Kabinettbeschluss sieht vor, 

dass der Bund wie schon seit 2014 keine neuen Schulden aufnimmt. Spätes-

tens 2020 wird auch erstmals seit 2002 die Schuldenstandgrenze des Maas-

trichter Vertrags von 60 % des Bruttoinlandprodukts unterschritten. Die Um-

setzung der Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag kann daher verstärkt fort-

gesetzt werden. Schwerpunkte des Regierungsentwurfs sind insbesondere 
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Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Förderung der Künstlichen Intelligenz 

und der digitalen Infrastruktur. Hohe Ausgabenzuwächse verzeichnen das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend und das Bundesministerium für Verteidigung.  

Finanzplan des Bundes 2019-2023. Die mittelfristige Finanzplanung ist ein 

Regierungsbeschluss, zu dem der Deutsche Bundestag kein Gesetz verabschie-

det. Maßgeblich sind die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags. Der vorlie-

gende Finanzplan 2019-2023 weist dementsprechend in jedem Jahr der Legis-

laturperiode eine schwarze Null aus.  

Allgemeine Finanzdebatte. Unter diesem Tagesordnungspunkt werden die 

Einzelpläne des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesrechnungsho-

fes, der Bundesschuld und der Allgemeinen Finanzverwaltung zusammenge-

fasst. Diese Einzelpläne sind eher verwaltungstechnischer als politischer Art.  

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Gegenüber 

2019 ist ein Anstieg der Ausgaben um 2,0 auf knapp 29,9 Mrd. Euro vorgese-

hen. Dabei steigen allein die klassischen Verkehrsinvestitionen 2020 um über 

770 Mio. Euro auf 15,3 Mrd. Euro. Ein Großteil der Etatsteigerung kommt dem 

Schienenbereich zugute, der als klimafreundlicher Verkehrsträger weiter ge-

stärkt wird. Für die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III, die der Erhal-

tung der Schienenwege der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes 

dient, stellt der Bund im Zeitraum 2020 bis 2029 als Infrastrukturbeitrag insge-

samt rund 51,4 Mrd. Euro zur Verfügung.  

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 

Der Ausgaberahmen wächst gegenüber dem Soll 2019 um 338 Mio. Euro auf 

rund 2,6 Mrd. Euro auf. Davon stehen 467 Mio. Euro für den Schwerpunkt der 

internationalen Klimaschutzinitiative zur Verfügung. Damit können Maßnah-

men in erheblichem Umfang zur Minderung von Treibhausgasemissionen 

und zur Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern finanziert 

werden. Im Bereich der Erhaltung der Biologischen Vielfalt und Insekten-

schutz wird sich der Bund stärker als bisher engagieren. 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die Bundesregie-

rung sieht Gesamtausgaben von rund 6,5 Mrd. Euro vor, was einem Anstieg 

der Ausgaben um 3,1 % im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht. Zur sozialen 

Flankierung des Strukturwandels in der Landwirtschaft stehen 4,1 Mrd. Euro 

zur Verfügung. Darin enthalten sind 177 Mio. Euro Bundeszuschuss zur land-

wirtschaftlichen Unfallversicherung, der die landwirtschaftlichen Betriebe 

spürbar entlasten wird. Zentrales Element zur Förderung der Entwicklung des 
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ländlichen Raums ist die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-

struktur und des Küstenschutzes“. Für das Jahr 2020 sind hierfür insgesamt 

965 Mio. Euro vorgesehen. 

Generaldebatte Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. Im Regierungs-

entwurf ist ein Ausgaberahmen von knapp 3,2 Mrd. Euro vorgesehen. Enthal-

ten sind darin auch das Budget der Staatsministerin für Kultur und Medien so-

wie der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Traditio-

nell ist die Beratung des Einzelplans „Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-

amt“ der Anlass für die politische Generaldebatte. 

Auswärtiges Amt. Der um den Sonderfaktor „Beiträge an die Vereinten Natio-

nen“ bereinigte Einzelplan des Auswärtigen Amts bleibt mit rund 5,7 Mrd. 

Euro unverändert auf dem hohen Niveau von 2019. Dabei steigen die Ausga-

ben für humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Stabilisierung wegen der an-

haltenden internationalen Krisen gegenüber dem geltenden Finanzplan um 

680 Mio. Euro an. Die Ausgaben für die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-

tik werden im Jahr 2020 gegenüber dem geltenden Finanzplan um über 

40 Mio. Euro auf rund 995 Mio. Euro steigen. Der Einzelplan des Auswärtigen 

Amtes trägt mit rund 3,2 Mrd. Euro zur deutschen ODA-Leistung bei (ODA 

steht für „Official Development Assistance“ / Öffentliche Entwicklungszusam-

menarbeit). 

Bundesministerium der Verteidigung. Der vorliegende Kabinettbeschluss 

sieht für 2020 einen Ausgaberahmen in Höhe von 44,9 Mrd. Euro vor und da-

mit knapp 1,7 Mrd. Euro mehr als 2019. Die NATO-Quote beträgt nach dem Re-

gierungsentwurf im kommenden Jahr 1,37 %. Um die Bundeswehr zu moder-

nisieren und NATO-Beschlüsse umzusetzen, werden auch in den Folgejahren 

deutliche Mittelaufwüchse erforderlich sein, die im bisherigen Finanzplan 

aber noch nicht abgebildet sind. 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung. Der Etat des BMZ, der fast vollständig auf die deutsche ODA-Quote anre-

chenbar ist, steigt 2020 auf knapp 10,4 Mrd. Euro. Das ist gegenüber 2019 ein 

Plus von 1,2 %. Schwerpunkt ist unter anderem die Fluchtursachenbekämp-

fung. Die ODA-Quote wird insgesamt stabilisiert. 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Das BMI verfügt im 

Regierungsentwurf 2020 über einen Ausgaberahmen von 15,3 Mrd. Euro. Da-

von entfällt auf den Bereich innere Sicherheit mit 6 Mrd. Euro mehr als ein 

Drittel. Darin sind Mittel für eine weitere Tranche der im Koalitionsvertrag 

vereinbarten 7.500 zusätzlichen Stellen für Sicherheitsbehörden des Bundes 

enthalten. Das Innenministerium wird zudem ermächtigt, im Haushaltsjahr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Official_Development_Assistance
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2020, über die bisherigen Sicherheitspakete hinaus 1.000 zusätzliche Anwär-

ter bei der Bundespolizei einzustellen. Im Baubereich steigt der Ansatz für das 

Wohngeld gegenüber dem bisherigen Finanzplan allein im Jahr 2020 um 115 

Mio. Euro auf 600 Mio. Euro. Für das Baukindergeld sind im kommenden Jahr 

861 Mio. Euro eingeplant. Für Zuschüsse zu Investitionen im Rahmen des Pro-

gramms „Kriminalprävention durch Einbruchsicherung“ sind im Jahr 2020 

65 Mio. Euro eingeplant. 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Der Ausgaben-

rahmen steigt gemäß Kabinettbeschluss 2020 um 1,9 % auf insgesamt rund 

912 Mio. Euro an. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Verwaltungs-

haushalt mit einem hohen Anteil an Personalausgaben. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Der Regierungsentwurf 

sieht ein Budget von rund 9,1 Mrd. Euro im Jahr 2020 vor. Dies entspricht ei-

nem Anstieg von 11,6 % gegenüber den Soll-Ausgaben 2019. Die Mehrausga-

ben kommen insbesondere in den Förderbereichen Künstliche Intelligenz, Di-

gitale Agenda und Sprunginnovationen zum Tragen. Zudem werden die Aus-

gaben für die Luft- und Raumfahrt weiter verstärkt. Von erhöhten Forschungs-

ausgaben profitiert u. a. die industrielle Gemeinschaftsforschung. 2020 wer-

den auch für die Afrika-Strategie zusätzliche Mittel bereitgestellt. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Bun-

desregierung erhöht erneut ihre familienpolitischen Leistungen und sieht 

2020 insgesamt rund 11,8 Mrd. Euro hierfür vor. Der größte Anteil des Auf-

wuchses gegenüber dem geltenden Finanzplan entfällt dabei auf das Eltern-

geld (+205 Mio. Euro). Für die Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in 

der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) stellt der Bund den Ländern 2020 

weitere 993 Mio. Euro über den Finanzausgleich zusätzlich zur Verfügung. Au-

ßerdem ist für ein geplantes Sondervermögen „Ausbau ganztägige Bildungs- 

und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ Vorsorge getroffen. 

Hierfür sind 2020 und 2021 jeweils Zuführungen in Höhe von 500 Mio. Euro 

aus dem Etat des Familien- und des Bildungsministeriums vorgesehen. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung. Für Bildung und For-

schung sind im Haushaltsjahr 2020 rund 18,2 Mrd. Euro vorgesehen. Für den 

Digitalpakt Schule stehen Haushaltsmittel im Sondervermögen „Digitale Infra-

struktur“ bereit. Die Hochschul- und Wissenschaftspakte werden fortgesetzt und 

mit entsprechenden Mitteln unterlegt. Ebenso ist die Finanzierung der beschlos-

senen Leistungsverbesserungen des BAföG im Haushalt 2020 und im Finanzplan 

abgebildet. Für die „Nationale Dekade gegen den Krebs“ sind zusätzlich 140 Mio. 

Euro, verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023, vorgesehen. 
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Bundesregierung sieht für 

Arbeit und Soziales rund 148,6 Mrd. Euro vor. Das Budget wird damit um 2,3 % 

erhöht. Den größten Ausgabebereich – sowohl im Etat des Arbeitsministeri-

ums als auch im Bundeshaushalt - stellen die Leistungen an die Rentenversi-

cherung dar. Diese überschreiten 2020 erstmals die 100-Milliarden-Euro-

Marke. Die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Rahmen der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende steigen um etwa 0,1 Mrd. Euro gegenüber dem 

Jahr 2019 an. Der Verwaltungskostentitel zur Durchführung der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende wird 2020 auf dem 2019 stark erhöhten Niveau fortgeführt. 

Für das Gesamtbudget gemäß § 46 Abs. 1 SGB II zur Erbringung von Eingliede-

rungsleistungen und Verwaltungskosten sind somit 2020 rund 10,1 Mrd. Euro 

veranschlagt. Aufgrund der günstigeren Entwicklungsprognosen für die passiven 

Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II und KdU-Beteiligung des Bundes) 

wurden diese Ansätze um 0,2 Mrd. Euro auf 26,4 Mrd. Euro abgesenkt. 

Bundesministerium für Gesundheit. Der Einzelplan des BMG bleibt im 

kommenden Jahr auf einem gleichbleibend hohen Niveau, so dass laut Kabi-

nettbeschluss im kommenden Jahr rund 15,3 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. 

Größter Posten ist der Bundeszuschuss zur Entlastung der Kassen von versi-

cherungsfremden Leistungen, der seit 2017 bei 14,5 Mrd. Euro im Jahr festge-

schrieben ist. Für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge ste-

hen 56,6 Mio. Euro bereit.  

Schlussrunde Haushaltsgesetz 2019. In einer Schlussdebatte zur 1. Lesung 

werden die Debatten der Einzelpläne zusammengefasst. Der Regierungsent-

wurf wird in die Beratungen des Haushaltsausschusses überwiesen. 

III. Daten und Fakten 

1949: Wahl des ersten Bundespräsidenten. Nicht nur die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion feiert in diesen Tagen ihren siebzigsten Geburtstag, auch im Bundes-

präsidialamt kann man sich auf ein Jubiläum freuen: Am 12. September 1949 

wählte die Bundesversammlung Theodor Heuss zum ersten Präsidenten der Bun-

desrepublik Deutschland. Die Wahl von Heuss mit Unterstützung der CDU und 

CSU war ein Vertrauensbeweis. Sie trug dazu bei, die FDP davon zu überzeugen, an 

der Seite des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer in die Bundesregierung ein-

zutreten. Zehn Jahre später wurde schließlich mit Heinrich Lübcke der erste Uni-

onspolitiker Bundespräsident. (Bundespräsidialamt, KAS) 

 


